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Automatisch generierte Beschreibung]
BASIS-CHECK ZUM BAULICHEN BRANDSCHUTZ

	Prüfpunkt
	Antwort

	
	Ja
	Nein

	1.
	Für Rettungskräfte bestehen Zugänge und Zufahrten vom öffentlichen Straßenraum zur Vorder- und zur Rückseite des Gebäudes.
	☐
	☐

	2.
	Für Einsatzwagen der Feuerwehr mit Hubrettung (Drehleiter) sind Aufstell- und Bewegungsflächen vorhanden.
	☐
	☐

	3.
	Die Zugänge, Zufahrten und Flächen sind gekennzeichnet und werden freigehalten. 
	☐
	☐

	4.
	Brandabschnitte sind definiert und so dimensioniert, dass alle Personen aus dem benachbarten Abschnitt aufgenommen werden können.
	☐
	☐

	5.
	Jeder Brandabschnitt verfügt über eine Treppe und einen Flur.
	☐
	☐

	6.
	Rohr-Durchbrüche in Brandabschnittswänden und Durchführungen für Leitungen und Kabel sind feuerfest verschlossen. Für diese Abschottungen liegen bauaufsichtliche Zulassungen vor.
	☐
	☐

	7.
	Förderanlagen, die über brandabschnittstrennende Wände und Decken verlaufen, sind mit Abschottungen versehen und werden im Brandfall automatisch abgeschaltet.
	☐
	☐

	8.
	Lüftungsanlagen, die Wände oder Decken mit festgelegter Feuerwiderstandsdauer durchdringen, sind mit Brand- und Rauchschutzklappen ausgestattet.
	☐
	☐

	9.
	Brandabschnittstüren werden stets geschlossen gehalten oder verfügen über Einrichtungen, die im Brandfall die Tür selbstständig schließen.
	☐
	☐

	10.
	Die Brandwände werden regelmäßig überprüft, z. B. Setzrisse, Beschädigungen, einwandfreie Fugen usw. 
	☐
	☐

	11.
	Der Schließbereich von automatisch schließenden Brandabschnittstüren ist frei von Gegenständen, Materialien und anderen Objekten.
	☐
	☐

	12.
	Der Schließbereich von Feuerschutzabschlüssen ist deutlich erkennbar, z. B. durch Markierungen auf dem Boden sowie Verbote, hier Waren abzustellen.
	☐
	☐

	13.
	Fluchtwege und Notausgänge sind gemäß dem Bauordnungsrecht unseres Landes sowie den Anforderungen der ASR A2.3 an Mindestbreite usw. ausgeführt. 
	☐
	☐

	14.
	Pro Stockwerk sind zwei unabhängige bauliche Rettungswege vorhanden.
	☐
	☐

	15.
	Flure mit nur einer Fluchtrichtung sind nicht länger als 15 m.
	☐
	☐

	16.
	Flure sind brandlastarm ausgestattet.
	☐
	☐

	17.
	Von jedem Raum und Arbeitsplatz ist ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in maximal 35 m Entfernung erreichbar.
	☐
	☐

	18.
	Alle Türen im Fluchtwegsverlauf lassen sich leicht und ohne Hilfsmittel öffnen.
	☐
	☐

	19.
	Per Hand betätigte Türen in Fluchtwegen und Notausgängen schlagen in Fluchtrichtungen auf. 
	☐
	☐

	20.
	Alle Notausgänge führen in gesicherte Bereiche bzw. andere Brandabschnitte.
	☐
	☐

	21.
	Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge warden freigehalten.
	☐
	☐

	22.
	Fluchtwege sind deutlich erkennbar gekennzeichnet.
	☐
	☐

	23.
	Die Kennzeichnungen von Flucht- und Rettungswegen sind auch im Dunkeln/ bei Stromausfall erkennbar.
	☐
	☐

	24.
	Die Öffnungen von Notausgängen und Notausstiegen in Außenbereiche sind auch von außen gekennzeichnet und vor einem Zustellen, Zuparken usw. geschützt.
	☐
	☐

	25. 
	Fluchtwege verlaufen nicht über Aufzüge. Aufzüge sind mit Hinweisen gekennzeichnet, dass sie im Brandfall nicht benutzt warden dürfen.
	☐
	☐

	26.
	Strahler und andere Beleuchtungskörper sind so installiert, dass sie einen ausreichenden Abstand (Kennzeichnung der Leuchte beachten!) zu brennbaren Materialien (Lagergut, Möbel, Textilien usw.) haben. 
	☐
	☐

	27.
	Im Außenbereich werden die Mindestabstände zwischen Gebäuden und Lagern mit brennbaren Stoffen nicht durch geparkte Autos oder abgestellte brennbare Waren aufgehoben.
	☐
	☐
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